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Dritte Änderungssatzung der Grundordnung für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 26. September 2024 

Dritte Änderungssatzung der 
Grundordnung für die Branden-
burgische Technische Universität 
Cottbus–Senftenberg (GO BTU) 
vom 26. September 2024 
 
Aufgrund von § 70 Abs. 2 Nr. 1 Brandenburgi-
sches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 09. April 
2024 (GVBl.I/24, [Nr. 12]) in Verbindung mit § 
16 Abs. 2 Nr. 1, § 41 Grundordnung für die 
Brandenburgische Technische Universität Cott-
bus–Senftenberg (GO BTU) vom 08. Januar 
2016 (AMbl. 01/2016 vom 08. Januar 2016), zu-
letzt geändert durch die Zweite Änderungssat-
zung vom 21. Oktober 2021 (AMbl. 24/2022 
vom 06.10.2022), hat der Senat die Dritte Ände-
rungssatzung beschlossen: 

Artikel 1 
Grundordnung für die Brandenburgische Tech-
nische Universität Cottbus–Senftenberg 
(GO BTU) vom 08. Januar 2016 (AMbl. 01/2016 
vom 08. Januar 2016), zuletzt geändert durch 
die Zweite Änderungssatzung vom 21. Oktober 
2021 (AMbl. 24/2022 vom 06.10.2022) wird wie 
folgt geändert: 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert: 
a) „§ 13 Vizepräsidentinnen und Vizepräsiden-

ten“ wird durch „§ 13 Vizepräsidentinnen und 
Vizepräsidenten sowie Mitglied der Studie-
rendenschaft“ ersetzt. 

b) Die Angabe zur Anlage 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
„Anlage 1 Stimmenanteile in den Gremien 
bei Entscheidungen gemäß § 15 GWHL„. 

c) Die Angabe zur Anlage 3 wird wie folgt ge-
fasst: 
„Anlage 3 Angelegenheiten der Bewertung 
der Lehre (§ 67 Abs. 1 BbgHG, § 8 Abs. 5)“. 

2. In § 4 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 60“ durch „§ 66“ ersetzt. 

3. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2 a) wird die An-
gabe „§ 60“ durch „§ 66“ ersetzt. 

4. In § 8 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 15 
Abs. 3“ durch „§ 15 Satz 1“ ersetzt. 

5. In § 8 Abs. 3 werden folgende Angaben ge-
ändert: 

a) In Satz 1: „§ 15 Abs. 3“ wird ersetzt durch 
„§ 15 Satz 1“. 

b) In Satz 1: „§ 41“ wird ersetzt durch „§ 43“. 
c) In Satz 1: „§ 46“ wird ersetzt durch § 48“. 
d) In Satz 3 Ziff. 1 und 2: „§ 41“ wird jeweils 

ersetzt durch § 43“. 
e) In Satz 3: „§ 46“ wird ersetzt durch § 48“. 
6. In § 10 Abs. 3 wird die Angabe „§ 37“ durch 

„§ 39“ ersetzt. 
7. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) in Satz 1: die Angabe „§ 65“ wird durch  

„§ 71 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt, 
b) Satz 4 wird gestrichen. 
8. In § 12 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort 

„Vizepräsidenten“ folgender Satzteil einge-
fügt: 
„ , einem Mitglied der Studierendenschaft“. 

9. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird ergänzt und erhält fol-

genden Wortlaut: 
„§ 13 Vizepräsidentinnen und Vizepräsiden-
ten sowie Mitglieder der Studierenden-
schaft“, 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  
„(5) 1Das Mitglied der Studierendenschaft 
gemäß § 17 Abs. 7 BbgHG wird vom Senat 
auf Vorschlag der Präsidentin oder des Prä-
sidenten nach Anhörung des obersten be-
schlussfassenden Organs der Studierenden-
schaft gewählt. 2Seine Amtszeit beträgt ge-
mäß § 73 Abs. 1 Satz 6 BbgHG ein Jahr. 
3Eine Wiederwahl ist möglich. 4Näheres zur 
Wahl und Abwahl regelt die Wahlordnung.“ 

10. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Ziff. 3: die Angabe „§ 65“ wird durch 

„§ 71“ ersetzt, 
b) In Ziff. 5: wird nach dem Wort „Vizepräsiden-

ten“ folgender Satzteil eingefügt : 
„sowie des Mitglieds der Studierendenschaft 
im Präsidium“. 

c) In Ziff. 12: die Angabe „§ 77“ wird durch 
„§ 86“ ersetzt. 

d) Ziff. 13 wird gestrichen. 
e) Ziff. 14 wird zu Ziff. 13, Ziff. 15 wird zu 

Ziff. 14 und Ziff. 16 wird zu Ziff. 15. 
11. In § 17 Abs. 1 Satz 1 wird eine neue Ziffer 5 

eingefügt:  
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„5. die Senatskommission für Universitäts-
kultur und Universitäre Gemeinschaft“  

12. In § 18 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 41“ durch „§ 43“ ersetzt. 

13. In § 19 Abs. 2 wird die Angabe „§ 68“ durch 
„§ 76“ ersetzt. 

14. In § 25 Abs. 3 werden folgende Angaben 
geändert: 

a) In Satz 3: „§ 15 Abs. 3“ wird ersetzt durch „§ 
15“. 

b) In Satz 3: „§ 41“ wird ersetzt durch „§ 43“. 
c) In Satz 3: „§ 46“ wird ersetzt durch „§ 48“. 
d) In Satz 4: „§ 61 Abs. 1 Satz 6“ wird ersetzt 

durch „§ 67 Abs. 1“. 
15. In § 26 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 8 wird die Angabe 

„§ 73“ durch „§ 82“ ersetzt. 
16. In § 32 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe 

„§ 73“ durch „§ 82“ ersetzt. 
17. § 34 Abs. 2 Satz 1 wird gestrichen; Satz 2 

wird zu Satz 1. 
18. § 38 Abs. 4, 5 und Abs. 6 werden gestri-

chen. 
19. § 39 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 2: wird nach dem Wort „aus“ folgen-

der Satzteil eingefügt:  
„den Mitgliedern des Senats“. 

b) Satz 2 Ziff. 1 wird gestrichen, 
c) Satz 2 Ziff. 2 wird gestrichen, 
d) Satz 3 wird gestrichen, 
e) Satz 4 wird zu Satz 3, 
f) Satz 4 wird wie folgt gefasst:  

3Einzelheiten zum Organ regelt die Satzung 
des Organs. 

20. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift der Anlage 1 wird wie folgt 

gefasst: 
„Anlage 1 Stimmenanteile in den Gremien 
bei Entscheidungen gemäß § 15 GWHL“. 

b) In Ziff. I Satz 1 wird die Angabe „§ 15 Abs. 
3“ durch „§ 15 Satz 1“ ersetzt, 

c) In Ziff. I Satz 2 wird die Angabe „§ 41“ durch 
„§ 43“ ersetzt. 

d) In Ziff. I Satz 2 wird die Angabe „§ 46“ durch 
„§ 48“ ersetzt. 

e) In Ziff. II Satz 1 wird die Angabe „§ 15 Abs. 
3“ durch „§ 15 Satz 1“ ersetzt. 

f) In Ziff. II Satz 2 wird die Angabe „§ 41“ durch 
„§ 43“ ersetzt. 

g) In Ziff. II Satz 2 wird die Angabe „§ 46“ durch 
„§ 48“ ersetzt. 

h) In Ziff. III Satz 2 wird die Angabe „§ 15 
Abs. 3“ durch „§ 15“ ersetzt. 

i) In Ziff. III Satz 4 wird die Angabe „§ 15 
Abs. 3“ durch „§ 15“ ersetzt. 

21. Die Anlage 2 Ziff. II wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift 1) wird  

„In den Senatskommissionen nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 gilt:“ durch „in 
den Senatskommissionen nach § 17 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 4 und 5 gilt“ ersetzt sowie 

b) „alternative Zusammensetzung gemäß § 17 
Abs. 2 Satz 2 für Kommissionen nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 4“ durch „b) alterna-
tive Zusammensetzung gemäß § 17 Abs. 2 
Satz 2 für Kommissionen nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, 4 und 5“. 

22. Die Anlage 3 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift der Anlage 3 wird wie folgt 

gefasst: 
„Anlage 3 Angelegenheiten der Bewertung 
der Lehre (§ 67 Abs. 1 BbgHG, § 8 Abs. 5)“, 

b) In Satz 1 wird die Angabe „§ 61 Abs. 1 Satz 
5“ durch „§ 67 Abs. 1“ ersetzt, 

Artikel 2 Inkrafttreten 
Die Dritte Änderungssatzung tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-
blatt der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus–Senftenberg in Kraft. 

Artikel 3 Veröffentlichung  
Der Wortlaut der GO BTU wird in der Fassung 
der Dritten Änderungssatzung als Lesefassung 
bekannt gemacht. 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats 
vom 26. September 2024  

Cottbus, den 26. September 2024 

gez. Prof. Dr. jur. Eike Albrecht  
Der Vorsitzende des Senats 
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